
1071 der Beilagen zu denstenographischen Protokollen des NationalratesXIV. GP 

Bericht 

des Justizausschusses 

über die Regierungsvorlage (1031 der Bei
lagen): Bundesgesetz, mit dem das Bewäh

rungshilfegesetz geändert wird 

Der Justizaussd"lUß hat die gegenständliche 
Regierungsvorla;ge in seiner Sitzung am 9. Novem
ber 1978 Ider Vorbemtung unterzogen und diese 
unter Berücksichtigung eines gemeinsamen Ab
änderungsantrages der Abgeordneten Doktor 
B r 0 es i g ke, B lee h a und Dr. Hau s e r 
ein-stiarum~g angenommen. 

Nach dem Vorsch1ag der Regierungsvorla;ge 
sollte daIS Bewährungshilfegesetz vor allem in dem 
Punkt geändert werden, daß eine Führung der 
Bewährungshilfe durch pl'ivate Vereinigungen, 
wüe sie derzeit im § 27 des Gesetzes bis zum 
31. Dezember 1978 gestattet ist, ohne zeitliche 

Dr. Beatrix Eypeltauer 

Beridtterstatter 

Begrenzung weiterhin zulässig sein soll. Nach 
Auffassung des Justiz,aJusschusses soll diese Frage 
derzeit noch nicht endgültig entschieden, viel
mehr lediglich der z;uvor genannte Zeitpunkt 
um zwei Jahre hinausgeschobep. werden. Im Hin
blick auf ,diese VOligangsweise erscheint derzeit 
auch ein Aufgreifen Ider ühl'igen in der Regie
rungsvodage enthaltenen Änderungsvorschläge 
nicht erforderlich. . 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt der Justiz
ausschuß somit den An t rag, der Nationalrat 
wolle dem a n g e s chi 0 s sen enG e set z
e n t w u r f Idie vedassungsmäßige Zustimmung 
erteilen. 

Wien, 1978 11 09 

Dr. Broesigke 

Obmann 

'j. 

Bundesgesetz vom XXXXXXXXXX BGBl. Nr. 426/1974 tritt an die Stell~ der Jahres
XXX, mit dem das Bewährungshilfegesetz zahl ,,1978" die Jahl'eszahl ,,1980", 

geändert wird 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Artikel I 

Im § 27 des Bewährungshilfegesetzes, BGBI. 
Nr. 146/1969, in der Fassung des Bundesgesetzes 

Artikel II 

(1) Dieses Bundesgesetz tr,itt mit 1. Jänner 1979 
in Kraft. 

(2) Mit der Vo1lziehung dlieses Bundesgesetzes 
ist der Bundesminister für Justiz betraut. 

'j. 
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